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32/02 Steuern vom Einkommen und Ertrag

Norm

EStG 1972 §24 Abs1 Z1;

Rechtssatz

Selbst wenn im Warenlager eines Einzelhandelsunternehmens nur relativ geringe stille Reserven enthalten sind, weil

der Buchwert eines Warenlagers bei annähernd stabilen Geldwertverhältnissen regelmäßig den

Wiederbescha9ungskosten entspricht, geht dadurch die Eigenschaft des Warenlagers als wesentliche Grundlage eines

Einzelhandelsunternehmens nicht verloren (Hinweis E 13.3.1991, 87/13/0190).
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